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Verschwiegenheitserklärung 

  
(1) Der Bieter wird vertrauliche Informationen nicht an andere Bieter oder sonstige Dritte wei-

tergeben, diesen gegenüber offenlegen oder in sonstiger Weise zugänglich machen. Der 

Bieter wird vertrauliche Informationen zu keinem anderen Zweck als zur Planung und 

Durchführung des Vergabeverfahrens sowie zur Ausführung des Projektes bei Beauftra-

gung verwenden und diese Informationen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte 

schützen.  

 

(2) Vertrauliche Informationen sind sämtliche schriftlichen, mündlichen oder elektronischen In-

formationen, die die Sprinkenhof GmbH dem Bieter im Zusammenhang mit der Planung 

und Durchführung des Vergabeverfahrens sowie mit der Ausführung des Projekts übermit-

telt. 

 

(3) Als vertrauliche Informationen gelten insbesondere: 

1. Informationen, die in der Leistungsbeschreibung sowie dem Leistungsverzeichnis ent-

halten sind. 

2. Informationen, die nicht allgemein zugänglich oder nicht bereits öffentlich bekannt 

sind. 

3. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 

4. Informationen, die nach ihrer Art oder nach den Umständen der Übermittlung als ver-

traulich anzusehen sind. 

5. Alle sonstigen als vertraulich gekennzeichneten Informationen. 

 

(4) Der Bieter wird vertrauliche Informationen ausschließlich Personen zugänglich machen, die 

ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung dieser Information haben. Dazu gehören 

die mit dem Projekt befassten Mitarbeiter, Nachunternehmer, deren Einsatz die Sprinken-

hof zugestimmt hat sowie Berater, die einer berufsständischen Verschwiegenheitspflicht 

unterliegen. Hinsichtlich dieser Personen steht der Bieter dafür ein, dass sie die Informatio-

nen vertraulich behandeln. 

 

(5) Beabsichtigt der Bieter, vertrauliche Informationen abweichend von Absatz 4 sonstigen 

Dritten zugänglich zu machen, wird der Bieter vorab die schriftliche Zustimmung der Sprin-

kenhof einholen und den Empfänger der Informationen gleichlautend zu dieser Verschwie-

genheitserklärung zu verpflichten. 

 

(6) Der Bieter wird vertrauliche Informationen nach Beendigung des Projekts oder Wegfall des 

Vertrages vollständig und unwiderruflich löschen. Aufzeichnungen, Unterlagen oder Da-

tenträger, die ihrem Verwendungszweck nach nicht vernichtet werden (z. B. Originale, be-

glaubigte Urkunden, physische Datenträger), sind an die Sprinkenhof herauszugeben. Die 

vertraglichen oder gesetzlichen Löschfristen sind jeweils zu beachten. 

 

(7) Das Gebot der Vertraulichkeit gilt nach Ausführung des Projektes fort. 

 

(8) Die Sprinkenhof behält sich vor, den Bieter im Auftragsfall von der zuständigen Stelle ge-

mäß dem Verpflichtungsgesetz verpflichten zu lassen. 

 



    
Neubau Freiwillige Feuerwehr Moorburg 

 
 

Seite 2 von 2 

(9) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit der Bieter aufgrund zwingenden Rechts 

oder aufgrund der vollziehbaren Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde zur Of-

fenlegung von vertraulichen Informationen verpflichtet ist. Er wird in diesem Fall die Auf-

traggeberin unverzüglich schriftlich informieren. 

 

 

 

 
Ort, Datum       Name 


